
 

 
 

  

Ausschreibung ITS-Colloquien 

(Stand: Dezember 2023) 

Über ihre ITS-Colloquien bietet die AIWG Wissenschaftler_innen der islamisch-

theologischen Studien die Möglichkeit, kleine Veranstaltungen umzusetzen, wie 

etwa ein Abendvortrag mit einem/einer besonderen Referent_in, ein 

Forschungskolloquium, einen Workshop, bei Bedarf auch mit Teilnehmenden aus 

Nachbardisziplinen und dem Ausland. Der Ort hierfür kann innerhalb 

Deutschland, der Schweiz und Österreich frei gewählt werden.  

  

Sicherung des Outputs 

Die Inhalte oder Ergebnisse der Veranstaltung sollen von den Veranstalter_innen 

in geeigneter Form festgehalten und für eine geeignete Öffentlichkeitsarbeit nach 

Absprache vorbereitet werden. Zudem ist ein Kurzbericht zu erstellen.  

  

Wer kann Anträge einreichen?  

  

Antragsberechtigt sind Professor_innen, wissenschaftlich Beschäftigte, 

Promovierende, Postdocs und weitere Wissenschaftler_innen aus einem Standort 

der islamisch-theologischen Studien.  

 Anträge von Personen aus dem Ausland oder einer zivilgesellschaftlichen, auch 

glaubensgemeinschaftlichen Institution, dürfen eingereicht werden, solange 



 

 
 

ein/eine weitere/r Antragsteller_in aus einem ITS-Standort aus Deutschland dabei 

beteiligt ist.   

Die Einladung zum ITS-Colloquium kann offen ausgeschrieben oder durch 

Auswahl geeigneter Teilnehmer_innen, also in geschlossener Form, erfolgen.  

Welche Mittel können für ein ITS-Colloquium beantragt werden? 

Für ein ITS-Colloquium können Mittel in Höhe von bis zu 3.500 € pro Veranstaltung 

bei der AIWG beantragt werden. Die Mittel können für Tagungs- und 

Honorarkosten, Output-Sicherung und bei Bedarf für Reisekosten verwendet 

werden. Die Veranstaltungen sollten, sofern möglich, in den Räumen der 

Partneruniversitäten stattfinden. Die AIWG unterstützt bei der administrativen 

Abwicklung. Die Antragsteller_innen nehmen die inhaltliche Konzeption vor und 

leiten und organisieren das ITS-Kolloquium selbst. 

Was muss bei der Antragstellung beachtet werden? 

 Relevanz des Themas für die Islamisch-Theologischen Studien als Fach 

 Bestimmung des Veranstaltungsformats 

 Standortübergreifende beziehungsweise interdisziplinäre Zusammensetzung der 

einzuladenden Teilnehmer_innen. 

 in welcher Form die Diskussion, Inhalte und Ergebnisse des ITS-Colloquiums für 

ein interessiertes Publikum dokumentiert werden können. 

  

Wann können Anträge eingereicht werden? 



 

 
 

Anträge für ITS-Colloquien können jederzeit eingereicht werden. 

Eingegangene Anträge werden jeweils zu den folgenden Fristen gesichtet und 

ausgewählt: 

 Ende Februar 

 Ende Mai 

 Ende September 

Antragsformulare finden Sie auf der Homepage der AIWG unter: 

https://aiwg.de/forschung/. Anträge sind ausschließlich in elektronischer Form 

einzureichen an: ITS_Colloquium@aiwg.de.  

  

  

Ansprechpartner: 

Muhammed Ragab Ahmed  

Koordinator Veranstaltungen und Wissenschaft  

E-Mail: ahmed[at]aiwg.de  

Tel.: 069-798 22 461  

 

Datenschutz 

Wir weisen darauf hin, dass die Einreichung Ihres Antrages eine 

datenschutzrechtliche Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer 

mailto:antrag@aiwg.de


 

 
 

personenbezogenen Daten durch uns darstellt. Näheres zur Rechtsgrundlage 

und Datenverwendung finden Sie im Hinweisblatt zur 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) unter: 

https://aiwg.de/datenschutz_dsgvo/. 
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